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c) Wie unterscheiden sich diese zweierlei Aufgaben
/hinsichtlich der ausführenden Personen?
) hinsichtlich des Zweckes?

9. a) Bei vielen Gesellschaften, z. B- bei einem Gesangverein, kommt
noch eine dritte Art von wichtigen Arbeiten vor, welche aber
der Vorstand nicht besorgen kann, weil dazu eine besondere
fachmännische Befähigung gehört.
Worin besteht diese dritte Art der Arbeit bei einem
Gesangverein?

b) Was muß der Verein zu diesem Zweck thun?
c) Der erwählte Gesanglehrer wird dann mit in den Vorstand

eintreten, vielleicht zugleich Vorsitzender sein.
Wie nennt man nun die Ämter der übrigen Vorstands¬
glieder zum Unterschied von dem besoldeten Amte des
Gesanglehrers? (Worin bestehen die Unterschiede?

ck) Was für ein besoldetes Amt ist nötig: in einer Schul¬
gemeinde? in der kirchlichen Gemeinde? — (Warum?)
Bei größeren Gesellschaften, z. B. beim Staat, müssen für
alle Vorstandsämter (Verwaltung u. s. w.) besoldete Beamte
angestellt werden. Warum?

10. Was haben wir als III. Hanptstück einer Gemeinschaft
kennen gelernt?
Warum darf dies mit besonderm Recht ein „Hauptstück" genannt
werden?

11. (IV) n) Welche Sachen (Anstalten, Möbel, Werkzeuge u. s. w.)
hat eine Krankenauflage nötig? — (Warum?)

b) Welche ein Gesangverein? ein Turnverein? eine Schulgemeinde?
e) Was rechnen wir demnach als IV. Hauptstück einer
Gesellschaft?

12. (V) n) Woher erhält die Krankenanflage die Mittel zur
Unterstützung der erkrankten Mitglieder? (Welches
Vorstandsglied hat hierbei seinen besondern Dienst? worin
besteht derselbe?)
Welche andern Hülfsquellen könnte der Verein mög¬
licherweise haben?
Welche andern Ausgaben müssen noch aus der Vereins-
kasfe bestritten werden?

b) Was haben die einzelnen Mitglieder außer den Geld¬
beiträgen noch für den Vereinszweck zu thun? (Siehe
Fr. 8 b.)
Welche besondere persönliche Leistung der Mitglieder wird
noch verlangt: bei einem Gesangverein? einem Turnverein?

e) Welche zweierlei Obliegenheiten (Leistungen, Pflichten)
der Mitglieder unterscheidet man demnach bei einem


